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1. Vertragsschluss 

1.1 Der Vertrag zwischen dem Level20 Fitness und dem Mitglied kommt durch Unterfertigung des Fitnessvertrages im Fitnessstudio oder 

durch Abschluss des Fitnessvertrages über die Website des Fitnessstudiobetreibers („Online-Verträge“) zustande. Für Online-Verträge 

mit Verbrauchern gelten die Sonderbestimmungen nach Punkt 12. dieser AGB. Einzelvertragliche Regelungen im Fitnessvertrag gehen 

diesen AGB vor.    

1.2 Bei Vertragsabschluss ist dem Mitglied eine Kopie des Fitnessvertrages zu übergeben. Dem Mitglied sind auf Wunsch weitere 
Vertragskopien auszufolgen. 

 
1.3 Verträge mit Minderjährigen (unter 18 Jahre) können nur mit schriftlicher Zustimmung des gesetzlichen Vertreters abgeschlossen 

werden. 
 

2. Vertragsdauer und Kündigung 
 
2.1 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Mindestvertragslaufzeit bei Basic- und All-In Mitgliedschaften – soweit nicht 

im Einzelfall etwas anderes vereinbart wurde beträgt 12 Monate. Die Flexx Mitgliedschaft besitzt eine Mindestvertragslaufzeit von 
zwei Monaten.  
 

2.2 Die Kündigung durch das Mitglied ist erstmals zum Ablauf der Mitgliedschaft möglich. Die Kündigung hat einen Monat vor diesem 
Termin schriftlich zu erfolgen. Die Kündigung ist in Textform (Brief) zu richten an: 

Level20 Fitness 
Albert-Leidl-Straße 2 

86179 Augsburg 
 
2.3 Wenn die Mitgliedschaft nicht vom Mitglied oder von Level20 Fitness spätestens einen Monat vor dem jeweiligen Vertragsende 

gekündigt wird, verlängert sich die Vertragslaufzeit um einen Monat. 
 

2.4 Level20 Fitness kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung – auch vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit und ohne an 
Kündigungsfristen und -termine gebunden zu sein – kündigen, wenn: 

 
2.5 das Mitglied mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Verzug ist und der ausständige Mitgliedsbeitrag trotz einer Nachfristsetzung 

von zumindest 14 Tagen nicht vollständig entrichtet wird; 
 

2.6 das Mitglied wiederholt und trotz zweimaliger erfolgloser Abmahnung erneut gegen die Vorschriften zur Nutzung des Fitnessstudios 
(Punkt 4. dieser AGB) verstößt; 

 
2.7 das Mitglied im Fitnessstudio eine gerichtlich strafbare Handlung, die nur vorsätzlich begangen werden kann, setzt. 

3. Aboboost 

Der Aboboost kann monatlich zu der bestehenden Mitgliedschaft und zu dem im Studio genannten Konditionen gebucht werden. Die 

Mindestlaufzeit beträgt einen Monat kann jedoch mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen vor Monatsende gekündigt werden. Alle 

weiteren Vertragsbestandteile bleiben davon unberührt. 

4. Stilllegung 

4.1. Das Mitglied kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung – auch vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit – vorübergehend 
aussetzen/stilllegen, wenn: 
 

4.2. das Mitglied aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalles länger als 30 Tage am Training gehindert wird; oder 

4.3. das Mitglied nach Abschluss des Fitnessvertrages von ihrer Schwangerschaft erfährt. Die Verhinderung ist durch ein ärztliches Attest 
zu bescheinigen. Im Falle der Schwangerschaft ist zur Bescheinigung die Vorlage des Mutter-Kind-Passes oder eines entsprechenden 
ärztlichen Attests erforderlich. 
 

4.4. Für die Dauer der Aussetzung ist das Mitglied von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit. Die Leistungen des Fitnessvertrages 
können vom Mitglied während der Dauer der Aussetzung nicht in Anspruch genommen werden. Nimmt das Mitglied trotz Aussetzung 
des Vertrages Leistungen des Fitnessstudios in Anspruch, kommt es zu keiner Befreiung von der Zahlungspflicht. 
 

4.5. Im Falle der Schwangerschaft endet die Verhinderung 8 Wochen nach dem Ende der Schwangerschaft.  
 

4.6. Für die Dauer der Aussetzung ist das Mitglied von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit. Die Leistungen des Fitnessvertrages 
können vom Mitglied während der Dauer der Aussetzung nicht in Anspruch genommen werden. Nimmt das Mitglied trotz Aussetzung 
des Vertrages Leistungen des Fitnessstudios in Anspruch, kommt es zu keiner Befreiung von der Zahlungspflicht.  
 

4.7. Bei Bearbeitung einer evtl. Stilllegung nimmt sich das Level20 Fitness das Recht eine Stilllegungsgebühr in Höhe von 10€ zu verlangen. 
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5. Preise & Bezahlung 

5.1 Der Mitgliedsbeitrag wird zum Ersten bzw. zum Fünfzehnten des Monats im Voraus fällig. Ein gegeben falls anfallender Teilbetrag ab 

Zutritt bis zu Beginn der Mitgliedschaft und die Gebühren des Starter-Paket in Höhe von 39,90€ werden bei der ersten 

Beitragsfälligkeit berechnet.  

 

5.2 Die vierteljährliche Servicepauschale in Höhe von 10€ wird zum ersten Mal fällig mit dem ersten auf die Anmeldung folgenden 

Mitgliedsbeitrag. Danach wird diese jeweils alle 3 Monate abgebucht. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung wird die 

vierteljährliche Servicepauschale lediglich anteilig bis zum Austrittszeitpunkt (jeweiliger Kalendermonat) berechnet. Die Bringschuld 

befindet sich in Eigenverantwortung des Mitglieds. Das Mitglied verpflichtet sich seinen Beitrag vertragsgemäß zu bezahlen. 

Sämtliche Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

5.3 Das Mitglied verpflichtet sich seinen Beitrag vertragsgemäß zu bezahlen. Sämtliche Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. 

 

5.4 Level20 Fitness behält sich das Recht vor, die Preise in angemessenem Rahmen zu ändern. Eine Preisänderung erfolgt höchstens 

einmal im Kalenderjahr, wenn dies aufgrund von veränderten Marktbedingungen, erheblichen Veränderungen in Beschaffungskosten 

oder Änderungen der Mehrwertsteuer notwendig ist. Die Preisänderungen werden dem Kunden einen Monat vor in Kraft treten in 

Textform (E-Mail, Brief) mitgeteilt und betragen maximal 2€ monatlich. 

 

5.5 Das Studio behält sich im Falle eines Zahlungsverzugs das Recht vor, Mahnkosten und Verzugszinsen nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen zu erheben und von einem vorübergehenden Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Weiterhin hat das 

Mitglied die Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung zu tragen. 

6. Rechte & Pflichten des Mitglieds 

6.1 Das Mitglied ist ab Trainingsbeginn berechtigt, das Fitnessstudio während der variablen Öffnungszeiten zu nutzen. Außerhalb der 
Betreuungszeiten trainiert das Mitglied auf eigene Gefahr. 
 

6.2 Eine Nichtbenutzung des Klubs durch das Mitglied berechtigt nicht zur Kürzung, Minderung oder Rückforderung des Beitrags, sofern 
die Gründe dafür in der Person des Mitglieds liegen. 
 

6.3 Das Mitglied ist nicht berechtigt, seine Rechte aus dem Vertrag an Dritte abzutreten bzw. zu übertragen. Eine Übertragung der 
gesamten Mitgliedschaft auf einen Dritten ist nur mit vorheriger Zustimmung möglich. 
 

6.4 Level20 Fitness behält sich vor, bei Zugang zum Studio Identitätskontrollen anhand eines Fotos welches das Mitglied zu Beginn digital 

hinterlegt wird durchzuführen. 

7. Hausordnung 

Es gilt die im Studio ausgehängte Hausordnung. Bei Verstößen gegen diese, behält sich Level20 Fitness vor, dem Mitglied fristlos zu 

kündigen und ein Hausverbot auszusprechen. Dies entbindet das Mitglied nicht von der Zahlungsfrist. 

8. Kameraüberwachung und Haftung 

8.1 Das Mitglied stimmt einer Kameraüberwachung zu. Die Kameraüberwachung dient ausschließlich der Wahrung der persönlichen 

Sicherheit jeden Besuchers. 

 

8.2 Eine Haftung für den Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird nicht übernommen, es sei denn, der Verlust ist 

auf grob fahrlässiges Verhalten des Studios zurückzuführen 

9. Check In-Medium/Transponder 

Zu Beginn des Trainings erhält das Mitglied ein Check In- Medium. Das Mitglied ist verpflichtet, diese nur für sich selbst zu nutzen. 

Eine Übergabe an Dritte ist verboten und zieht rechtliche Schritte und ein Hausverbot nach sich.  

10. Sonderbestimmung für Online-Verträge mit Verbraucher 

10.1  Der Fitnessvertrag kann auch über die Website von Level20 Fitness abgeschlossen werden. Mit   Anklicken der Schaltfläche 

„kostenpflichtig bestellen“ wird ein verbindliches Angebot zum Abschluss des gewählten Fitnessvertrages abgeben. Der Vertrag 

kommt durch Annahme des Angebots per E-Mail zustande. Eine automatisch generierte E-Mail, mit dem lediglich der Erhalt des 

Angebots bestätigt wird, gilt nicht als Annahme des Angebots. 

 

10.2  Verbraucher können Online-Verträge binnen vierzehn Tagen ab Vertragsschluss ohne Angaben von Gründen widerrufen. Um das 

Widerrufsrecht auszuüben, muss der Verbraucher Level20 Fitness, Albert-Leidl-Str. 2,86179 Augsburg mittels einer eindeutigen 

Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

abzusenden. Für den Widerruf kann das am Ende dieser AGB angefügte Muster-Widerrufsformular verwendet werden. 
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10.3  Wenn ein Verbraucher den Vertrag widerruft, wird der Level20 Fitness sämtliche Zahlungen, die vom Verbraucher geleistet wurden, 

unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem die Mitteilung des Widerrufs beim Level20 Fitness eingegangen ist, 

zurückzahlen. Für diese Rückzahlung verwendet der Level20 Fitness dasselbe Zahlungsmittel, das der Verbraucher bei der 

ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem 

Verbraucher wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

11. Änderung der AGB 

11.1  Level 20 Fitness behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vorzunehmen.  Level20 
Fitness wird das Mitglied rechtzeitig vor Wirksamwerden der Änderungen davon informiert. Die Verständigung kann auch per E-Mail 
erfolgen.  
 

11.2  Der Fitnessstudiobetreiber wird das Mitglied rechtzeitig vor Wirksamwerden der Änderungen davon informiert. Die Verständigung 
kann auch per E-Mail erfolgen.  

 

11.3  Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn das Mitglied den Änderungen nicht binnen vier Wochen ab Zugang der Verständigung 
erkennbar widerspricht. Der Fitnessstudiobetreiber wird das Mitglied gesondert darauf hinweisen, dass die Änderungen mangels 
rechtzeitigen Widerspruchs als genehmigt gelten.  

12. Betriebsunterbrechungen 
 

Zur Sanierung, Reinigung und Reparatur des Fitnessstudios sind gänzliche Betriebsunterbrechungen bis zum Ausmaß von 14 durchgängigen 
Kalendertagen, höchstens aber von 21 Kalendertagen pro Jahr möglich. Diese Betriebsunterbrechungen sind mindestens 7 Tage vorab per 
Aushang im Fitnessstudio bekanntzumachen. Ungeachtet dessen, hat der Fitnessstudiobetreiber Betriebsunterbrechungen auf ein 
geringstmögliches Ausmaß zu beschränken 
 
13. Schlussbestimmung 

 
13.1 Der Mitgliedsbeitrag wird zum Ersten bzw. zum Fünfzehnten des Monats im Voraus fällig. Ein gegebenfalls anfallender 

Teilbetrag ab zutritt bis zu Beginn der Mitgliedschaft und die Gebühren des Starter-Paket in Höhe von 39,90€ werden bei der 

ersten Beitragsfälligkeit berechnet.  

 

13.2 Das Mitglied hat bei Abschluss der Mitgliedschaft wahrheitsgemäße Angaben über vertragsrelevante persönliche Daten zu 

machen. Das Mitglied hat LEVEL20 Fitness jede Änderung vertragsrelevanter Daten (Name, Adresse, Bankverbindung, etc.) 

unverzüglich bekanntzugeben.  

 

13.3 Das Mitglied hat bei Abschluss des Fitnessvertrages wahrheitsgemäße Angaben über vertragsrelevante persönliche Daten zu 

machen. Das Mitglied hat dem Fitnessstudiobetreiber jede Änderung vertragsrelevanter Daten (Name, Adresse, 

Bankverbindung, etc.) unverzüglich bekanntzugeben. 

 

13.4  Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so bleibt die Gültigkeit der AGB im Übrigen unberührt. 

 

13.5 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss von Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts. Vertragssprache ist Deutsch.  

 

13.6 Gegenüber Mitgliedern, die in Deutschland keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben oder nicht in Deutschland 

beschäftigt sind sowie gegenüber Unternehmern ist jenes Gericht ausschließlich örtlich zuständig, in dessen Gemeinde der Sitz 

des Fitnessstudiobetreibers liegt. 

 

 


